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Vorwort 

Die ärztliche Versorgung wird in Deutschland gleichberechtigt in Arztpraxen und in 
Krankenhäusern gewährleistet. Für den Behandlungserfolg ist wichtig, dass eine en-
ge Abstimmung und Kooperation zwischen beiden Versorgungsbereichen stattfindet. 
Dies gilt insbesondere für die Phasen der Krankenhaus-Einweisung beziehungswei-
se Krankenhaus-Entlassung. Um die Übergänge zwischen den Behandlungssektoren 
möglichst reibungslos zu gestalten, ist die Organisation der „sektorenübergreifenden 
Versorgung“ von besonderer Bedeutung. Der Gesetzgeber unterstützt die Kooperati-
on zwischen Praxis und Krankenhaus durch rechtliche Regelungen, z. B. durch das 
Anfang  2012 in Kraft getretene Versorgungsstrukturgesetz. 

Doch mitunter sind einfache Mittel hilfreich, um eine gute Versorgung an der ambu-
lant-stationären Nahtstelle sicher zu stellen. Und gerade hier gibt es häufig Optimie-
rungsmöglichkeiten, wie etwa bei der Kommunikation zwischen ambulant und kli-
nisch tätigen Ärzten oder bei der sektorenübergreifend abgestimmten Arzneimittel-
versorgung. 

Die vorliegenden Checklisten zum ärztlichen Überleitungsmanagement sollen dazu 
beitragen, den Übergang zwischen Praxis und Krankenhaus so zu organisieren, dass 
eine gute individuelle Patientenversorgung ohne Hemmnisse im Behandlungsverlauf 
gewährleistet wird.  

Die Empfehlungen wurden im Auftrag von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung durch eine interdisziplinäre Expertengruppe unter Moderation 
des ÄZQ entwickelt. Dabei wurden Kommentierungen von Kassenärztlichen Vereini-
gungen, der Bundesärztekammer und des Verbandes der Pflegedirektorinnen der 
Universitätskliniken berücksichtigt. 

Die Praktikabilität dieser 1. Auflage der Checklisten soll in einem Feldversuch über-
prüft werden. Nach Abschluss dieser Evaluation ist die Erweiterung der Empfehlun-
gen unter Beteiligung weiterer Berufsgruppen geplant. 

Vorschläge zur Verbesserung der Empfehlungen werden erbeten unter 
mail@azq.de. 

 
 

Dr. Andreas Köhler Dr. Frank Ulrich Montgomery 
Vorstandsvorsitzender der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
Präsident der 

Bundesärztekammer 
 
 

Prof. Dr. Dr. Günter Ollenschläger 
Leiter des ÄZQ 
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Lesbarkeit willen. 
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1. Zielsetzung 

Dem ärztlichen Schnittstellenmanagement kommt wegen der zentralen Stellung des 
Arztes bei der Steuerung und Koordinierung der Patientenversorgung eine wesentli-
che Bedeutung zu.  

Die folgenden Checklisten sollen dazu beitragen, eine adäquate und sichere, indivi-
duelle Patientenversorgung beim Übergang zwischen ambulantem und stationärem 
Sektor zu organisieren. Sie sind als Orientierungshilfe für gutes ärztliches Schnittstel-
lenmanagement zu verstehen. Ihre Anwendung ist jedem Arzt freigestellt. 

Die Checklisten orientieren sich unter anderem an der Stellungnahme der Konferenz 
der Fachberufe im Gesundheitswesen bei der Bundesärztekammer zur „Prozessver-
besserung in der Patientenversorgung durch Kooperation und Koordination zwischen 
den Gesundheitsberufen“[1]. Dadurch wurden nicht nur Sichtweisen der Ärzteschaft 
sondern auch anderer Gesundheitsberufe berücksichtigt.  

Im Sinne von patientenzentrierten Pfaden werden allgemeine Kriterien für Einwei-
sung bzw. Aufnahme in das Krankenhaus sowie Entlassungsvorbereitung und Ent-
lassung aus dem Krankenhaus vorgeschlagen, die sich an Ärzte in Krankenhaus und 
Praxis richten.  

Der behandelnde Arzt entscheidet für jeden Patienten individuell, welche der emp-
fohlenen Schritte gegebenenfalls im Einzelfall erforderlich sind bzw. ob zusätzliche 
Maßnahmen notwendig sind.  

Die Kriterien wurden für die geplante stationäre Aufnahme bzw. Entlassung entwi-
ckelt. Für Notfalleinweisungen wurden keine gesonderten Kriterien erarbeitet. Für 
diese Situation sollten die Empfehlungen der Checkliste – unter Berücksichtigung der 
für die Patientenversorgung zur Verfügung stehenden Zeit – modifiziert werden. 
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2. Sektorenübergreifende Versorgung –  
Problemfelder 

Der Übergang zwischen ambulanter und stationärer Versorgung stellt an Patienten, 
behandelnde Ärzte und weitere beteiligte Berufsgruppen besondere Herausforderun-
gen. An dieser intersektoralen Nahtstelle kann es trotz guter medizinischer Aufstel-
lung immer wieder zu Organisationsproblemen mit unzureichend geklärten Zustän-
digkeiten und Aufgabenstellungen kommen, aus denen eventuell Hemmnisse im Be-
handlungsverlauf resultieren. Mögliche Auswirkungen sind Informationsverluste für 
Patienten und Behandelnde sowie Wirkungs- und Qualitätsverluste in Bezug auf 
Prävention, Diagnostik und Therapie mit vermeidbaren gesundheitlichen Folgen und 
vermeidbaren Kosten [2]. 

Studien belegen, dass sowohl beim Wechsel von der Praxis in das Krankenhaus als 
auch beim Übergang vom Krankenhaus in die ambulante Versorgung erhebliche Be-
handlungsbrüche entstehen können, z. B. in Form nicht begründeter Änderungen der 
Medikation. Zahlreiche Forschungsarbeiten weisen auf deutliche Verbesserungs-
möglichkeiten bezüglich Qualität und zeitlich angemessener Übermittlung von Ein-
weisungs- und Entlassungsbriefen hin. Oft kommen Patienten nur mit einem Einwei-
sungsschein in das Krankenhaus, auf dem lediglich die Diagnose vermerkt ist, je-
doch weitere wichtige Angaben, wie zum Beispiel zur aktuellen Medikation, fehlen 
[3]. 

Die adäquate Kommunikation, der strukturierte Befund- und Datenaustausch und die 
Sicherstellung der kontinuierlichen und korrekten Medikation stellen demnach we-
sentliche intersektorale Problemfelder dar. Dass dies auch international so wahrge-
nommen wird, zeigen das europäische Projekt HANDOVER zur Identifizierung und 
Implementierung von Übergabeprozessen zwischen den Versorgungssektoren [4] 
und das WHO-Projekt „High 5s“ zur Verbesserung der Patientensicherheit, bei dem 
unter anderem die strukturierte Überprüfung der Medikation an Nahtstellen imple-
mentiert werden soll [5]. Das Ziel der Medikationsüberprüfung besteht darin, die kon-
tinuierliche medikamentöse Versorgung der Patienten bei der Aufnahme oder dem 
Beginn einer Behandlung und bei der Entlassung, der Überleitung oder dem Ende 
einer Behandlung zu ermöglichen [6]. Das Vermeiden von Brüchen in der Medikation 
ist auch das Ziel regionaler Projekte in Deutschland [7] [8].  

Der Verbesserung der Kommunikation kommt für alle Aspekte des Überleitungsma-
nagements eine wichtige Rolle zu, wie deutsche und internationale Untersuchungen 
zeigen [7] [9] [10]. Elektronischer Datenaustausch kann zur Optimierung der sekto-
renübergreifenden Versorgung beitragen, in der Praxis wird diese Art der Kommuni-
kation jedoch noch nicht flächendeckend genutzt [8]. Der Gesetzgeber befördert das 
Schnittstellenmanagement durch verschiedene rechtliche Regelungen, die in Kapitel 
5 aufgeführt sind. 

In den nachstehenden Checklisten sind Kriterien für die ambulant-stationäre Naht-
stelle zur Umsetzung einer verbesserten Kommunikation, Befundübermittlung und 
Medikationsüberprüfung formuliert. 



Checklisten Schnittstellenmanagement 1. Auflage 2012          6 
 
 

         
   2012

 

3. Checklisten  

3.1 Checkliste Einweisung 

Verantwortlich: niedergelassener behandelnder Arzt 

1. Dokumentation der Indikationsstellung 

□ 1.1 Eindeutige Dokumentation der Indikationsstellung für eine stationäre Einweisung 
unter Berücksichtigung der relevanten Vorbefunde, vorzugsweise unter Angabe des 
ICD-10-GM-Codes 

2. Gespräch mit dem Patient und gegebenenfalls mit Angehörigen bzw. dem 
gesetzlichen Betreuer 

□ 2.1 Gespräch über Diagnose und Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthalts  
Aufklärung über geplante Maßnahmen und Behandlungsalternativen 

□ 2.2 Einholung der Zustimmung des Patienten  
bzw. des gesetzlichen Betreuers (hier: schriftliche Einwilligungserklärung erforderlich) 

□ 2.3 Information über nächstgelegene in Frage kommende Krankenhäu-
ser/Abteilungen bzw. über eventuelles Erfordernis einer Zuzahlung1 bei anderer 
Wahl. Festlegung eines geeigneten Krankenhauses in Absprache mit dem Patienten 
bzw. dem Betreuer 

□ 2.4 Ggf. Information über geplante Maßnahmen vor dem Krankenhausaufenthalt 

□ 2.5 Information über die Notwendigkeit einer Kostenzusage durch die Krankenkasse 

□ 2.6 Aktualisieren der Medikamentenanamnese unter Einschluss von nicht rezeptpflich-
tigen Substanzen, die für die geplanten Maßnahmen relevant sind  

                                                 
1Sowohl bei Kosten für die stationäre Behandlung als auch bei möglichen Transportkosten; allgemeine 
Information, nicht die Höhe der Zuzahlung betreffend 
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3. Kontaktaufnahme mit dem Krankenhaus/ 
Vereinbarung eines Vorstellungstermins 

□ 3.1 Festlegung eines Vorstellungs- bzw. Aufnahmetermins, falls der Patient dies nicht 
selbst erledigen kann  

□ 3.2 Abstimmung mit dem Krankenhaus über weitere zur differentialdiagnostischen Absi-
cherung notwendige Untersuchungen 

□ 3.3 Für gebrechliche und/oder schlecht orientierte Patienten: 
Klärung der Organisation des Transportes und der Begleitung zur Vorunter-
suchung und in das Krankenhaus gemeinsam mit dem Ansprechpartner (des Pflege-
heims, des gesetzlichen Betreuers und/oder der Angehörigen) 

4. Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen zum Vorstellungstermin  
im Krankenhaus 

Dem Patienten sind insbesondere folgende Unterlagen mitzugeben: 

□ 4.1 Liste aller eingenommenen Medikamente (rezeptpflichtige und nicht rezeptpflichti-
ge) unter Angabe von Wirkstoffen, Dosierung und Einnahmeschemata, sowie  der ggf. 
verordneten Heil-/Hilfsmittel 

□ 4.2 Vorbefunde inklusive z. B. Allergie-Pass, Schrittmacher-Ausweis, vorbestehender 
Keimbesiedelungen  

□ 4.3 Formular zur Verordnung von Krankenhausbehandlung 

□ 4.4 Ggf. Formular zur Verordnung einer Krankenbeförderung  

□ 4.5 Ggf. fallbezogener Überleitungsbogen mit Informationen über Besonderheiten des 
Patienten, die pflegerisch und/oder psychosozial (inkl. ggf. Sprachkenntnisse) zu be-
achten sind 
Erläuterung: Besonders hingewiesen werden soll auf die Kooperation von Pflegeheimen mit 
dem betreuenden Arzt. Das Pflegeheim stellt die entsprechenden dortigen Unterlagen zu-
sammen, z. B. einen aktuellen Überleitungsbogen. 

□ 4.6 Ggf. Patientenverfügung 

5. (fakultativ) Umstellung der Medikation vor dem Krankenhausaufenthalt  

□ 5.1 Abstimmung über erforderliches Absetzen von Medikamenten (z. B. Thrombozy-
tenaggregationshemmer, orale Antikoagulantien oder orale Antidiabetika) 
Erläuterung: Hierzu existieren ggf. regionale Absprachen zwischen ambulantem und stationä-
rem Sektor, ggf. sind Absprachen mit Fachkollegen erforderlich. 

□ 5.2 Ggf. Umstellung der Medikation und Erstellen eines endgültigen Medikamen-
tenplanes 
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6. (fakultativ) Zweites Gespräch mit dem Patienten und  
ggf. Angehörigen oder gesetzlichem Betreuer 

□ 6.1 Erläuterung des weiteren Vorgehens (z. B. Untersuchungen, Termine) 

□ 6.2 Erläuterung einer ggf. erforderlichen Medikationsumstellung  

□ 6.3 Ggf. Klärung der Versorgung von nicht versorgten Angehörigen 

□ 6.4 Ggf. Klärung und Erläuterung einer voraussichtlich erforderlichen Heil-
/Hilfsmittelversorgung für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt, sofern vorher 
absehbar 

□ 6.5 Ggf. Klärung und Erläuterung der Notwendigkeit besonderer Ernährungsformen  
und Medikamentenapplikationsformen nachstationär (parenterale Ernährung, PEG, 
Portversorgung) und/oder einer voraussichtlich erforderlichen nachstationären 
Versorgung, ggf. Information des bestehenden Pflegedienstes oder Wahl und Infor-
mation eines Pflegedienstes, sofern vorher absehbar  

□ 6.6 Ggf. Zusammenstellung noch fehlender Unterlagen 

7. Ggf. Organisation der zusätzlich vom Krankenhaus gewünschten  
Leistungen vor stationärer Aufnahme 

□ 7.1 Ggf. Organisation von weiteren Leistungen vor stationärer Aufnahme 

8. (fakultativ) Abstimmung mit weiteren beteiligten Leistungserbringern 

□ 8.1 Falls dies nicht durch den Patienten oder die Angehörigen selbst erfolgen kann: Be-
nachrichtigung der weiteren beteiligten Leistungserbringer über den geplanten 
stationären Aufenthalt (z. B. Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Ernährungsthera-
pie) 

9. Abschließende Prüfung aller Unterlagen  

□ 9.1 Abschließende Prüfung aller Unterlagen auf Vollständigkeit und ggf. Ergänzung 
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3.2 Checkliste Stationäre Aufnahme 

Verantwortlich: behandelnder Krankenhausarzt 

1. Sichtung der bereits vorhandenen Dokumentation 

□ 1.1 Überprüfung der bei Aufnahme vorhandenen Unterlagen auf Vollständigkeit 
(Anamnese, Medikation, Vorbefunde), ggf. Anforderung fehlender Unterlagen 

2. Überprüfung von Diagnose/Indikation  

□ 2.1 Überprüfung von Diagnose und Indikation zum stationären Aufenthalt anhand 
der Unterlagen 

□ 2.2 Untersuchung 

3. Übernahme oder Umstellung der Medikation 

□ 3.1 Prüfung der Medikation, ggf. unter Beratung mit der Krankenhausapotheke 

□ 3.2 Dokumentation und Anordnung einer eventuellen Medikationsumstellung mit Begrün-
dung 

4. Komplettierung/Ergänzung der diagnostischen und therapeutischen  
Planung und Besprechung mit dem Patienten 

□ 4.1 Festlegung von erforderlichen Terminen 

□ 4.2 Besprechung der kommenden Schritte mit dem Patienten (anstehende Untersuchun-
gen und/oder Eingriffe, Terminplan, Besonderheiten in der Ernährungstherapie) 

□ 4.3 Erläuterung einer eventuellen Umstellung der Medikation 

□ 4.4 Klärung des Nachsorge- und/oder Beratungsbedarfes und ggf. offener Fragen mit 
dem Patienten 

5. (fakultativ) Komplettierung von Aufklärung und Aufklärungsdokumenten 

□ 5.1 Aufklärung des Patienten bzw. des gesetzlichen Betreuers und Dokumentation der 
Aufklärung  
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6. Einbeziehung weiterer Berufsgruppen  

□ 6.1 Dokumentierte Information der zu beteiligenden Berufsgruppen (z. B. Pflege, Sozial-
dienst, Diätassistenten, Heilmittelerbringer)  

□ 6.2 Klärung von nachstationärem Nachsorge- und/oder Beratungsbedarf  

7. Dokumentation von Anamnese, Diagnostik und Behandlungsplan 

□ 7.1 Überprüfung und ggf. Ergänzung der umfassenden Dokumentation zu Anamne-
se, Diagnostik und Behandlungsplan 
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3.3 Checkliste Entlassungsvorbereitung 

Verantwortlich: behandelnder Krankenhausarzt 

1. Krankenhausinterne Entlassungsvorbereitung  

□ 1.1 Interprofessionelle Abstimmung im Krankenhaus über Entlassungszeitpunkt  
und erforderliche Maßnahmen 

□ 1.2 Zusammenführung aller Befunde und des bisherigen Verlaufes mit abschließender 
Beurteilung, Vorbereitung des Arztbriefes und ggf. Veranlassung der Erstellung eines 
Überleitungsbogens durch die Pflege 

□ 1.3 Erstellung einer Medikationsliste mit Angabe der Wirkstoffe, Dosierung und Ein-
nahmeschemata; Dokumentation der Medikation in Gegenüberstellung mit der Medi-
kation bei der Einweisung  

□ 1.4 Terminkoordination für eventuelle nachstationäre oder ambulante Kontrollen 

□ 1.5 Ggf. Kontaktaufnahme mit und Information der weiter betreuenden Einrichtung 
(z. B. Rehaklinik, Pflegeheim, Hospiz, Ernährungsberatung) 

2. Information des Hausarztes bzw. des weiterbehandelnden Arztes 

□ 2.1 Rechtzeitige Information, mind. 2 Tage vor Entlassung, individuelle Wahl der Vor-
laufzeit entsprechend des Krankheitsbildes 

□ 2.2 Mitteilung bezüglich Änderungen/Umstellungen der Medikation, Notwendigkeit 
von medikamentösen Folgeverordnungen (Nennung der Wirkstoffe/Dosierung) 

□ 2.3 Information über erforderliche Reha-Maßnahme oder Anschlussheilbehandlung 

□ 2.4 Abstimmung über Organisation notwendiger Folgemaßnahmen im häuslichen 
Umfeld (diagnostische oder therapeutische Maßnahmen, Verordnung häuslicher 
Krankenpflege, Haushaltshilfe, Hilfsmittel- oder Heilmittelverordnung) 

3. Entlassungsgespräch mit dem Patienten und ggf. Angehörigen bzw. dem 
gesetzlichen Betreuer mit Klärung offener Fragen  

□ 3.1 Umfassende Information des Patienten und seiner Angehörigen bezüglich der 
Erkrankung und des Behandlungsergebnisses und erforderlicher weiterer Maßnah-
men (z. B. Verhaltensregeln, Einnahme von Medikamenten, Kontrolltermine, Ernäh-
rung) 

□ 3.2 Aushändigung spezifischer Informationsmaterialen, z. B. über Beratungsinhalt 
und -ergebnis sowie über ambulante Ansprechpartner 
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3.4 Checkliste Entlassungstag 

Verantwortlich: behandelnder Krankenhausarzt  

1. Vervollständigung der Entlassungspapiere 

□ 1.1 Ggf. Aktualisierung der Medikationsliste mit Angabe der Wirkstoffe, Dosierung und 
Einnahmeschemata; Dokumentation der Medikation in Gegenüberstellung zur Medi-
kation bei Einweisung  

□ 1.2 Abschluss des Arztbriefes (unter Einschluss der Angaben von 1.1) mit Entlassdiag-
nose unter Verwendung des ICD-10-GM-Codes und Aushändigung an den Patien-
ten  

□ 1.3 Gleichzeitige Übermittlung des Arztbriefes und ggf. des Überleitungsbogens an 
die an der Behandlung beteiligten Ärzte und ggf. an das Personal des Pflege-
heimes 

2. (fakultativ) Mitgabe von Medikamenten und Verordnungen 

□ 2.1 Sicherstellung der Medikation, ggf. Mitgabe der erforderlichen Medikamente bis 
zum nächsten Werktag (maximal drei Tage) 

□ 2.2 Ggf. Mitgabe des ausgefüllten Formulars zur Verordnung einer häuslichen Kran-
kenpflege 

3. Organisation des Transports 

□ 3.1 Sicherstellung des Transports (privat, erforderlichenfalls mittels Taxi oder Kranken-
transportwagen) 

□ 3.2 Ggf. Aushändigung des Formulars zur Verordnung von Krankenbeförderung 
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4. Weitergehende Empfehlungen und Mo-
dellprojekte 

4.1 Empfehlungen 

Einige wesentliche allgemeine Empfehlungen für die Verbesserung der Kooperation 
ambulant-stationär, auch auf regionaler Ebene, sollen im Folgenden zusätzlich zu 
den Checklistenkriterien aufgeführt werden: 

Ansprechpartner für die Einweisung in Krankenhäuser  
 Krankenhäuser sollten Informationen zu den festen Ansprechpartnern der einzel-

nen Abteilungen für stationäre Aufnahmen zur Verfügung stellen und ein struktu-
riertes Aufnahmemanagement vorhalten. 

 Insbesondere das aufnehmende Krankenhaus, aber auch die zuständige Ärzte-
kammer bzw. Kassenärztliche Vereinigung sollten den zuweisenden Ärzten diese 
Informationen zur Verfügung stellen. 

Absprachen zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten zu er-
forderlichen Voruntersuchungen  
 Es sollten regional von den ambulanten und stationären Partnern gemeinsam 

abgestimmte Listen zu erforderlichen Voruntersuchungen für eine möglichst gro-
ße Zahl an Interventionen existieren. 

Harmonisierung der verordneten Medikamente, um Medikationsfehler an der 
Schnittstelle ambulant-stationär zu vermeiden 
 Die Wirkstoffe sollten entsprechend einer regional erarbeiteten, gemeinsamen 

Wirkstoffliste verschrieben werden. 
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4.2 Modellprojekte 

An dieser Stelle stellen wir Ihnen exemplarisch und als Anregung drei wissenschaft-
lich begleitete Modellprojekte zu einem verbesserten Schnittstellenmanagement im 
Bereich Medikationsharmonisierung vor. Es existieren zahlreiche weitere Projekte 
und Verbesserungsansätze zu verschiedenen Aspekten der sektorenübergreifenden 
Versorgung. 

Verbesserung der Zusammenarbeit des ambulanten und stationären Bereichs 
hinsichtlich der Arzneimittelversorgung am Beispiel Remscheid [11] 

In Remscheid in Nordrhein-Westfalen haben sich niedergelassene Vertragsärzte und 
Krankenhausärzte des dortigen Sana-Klinikums mit dem Ziel zusammengeschlos-
sen, die Schnittstellenprobleme in der Arzneimittelversorgung beim Übergang vom 
stationären in den ambulanten Bereich zu beheben. Hintergrund war eine strategi-
sche Kooperation der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Sana-Kliniken, 
die im Dezember 2005 geschlossen worden war. U.a. sollten Arzneiverordnungen 
zwischen den Sektoren besser abgestimmt werden. 

Im Dezember 2006 wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die für die medikamenten-
intensivsten Bereiche eine gemeinsame Wirkstoffliste erstellen sollte. Die Therapie-
freiheit der Ärzte sollte gewahrt bleiben. Mitglieder der AG waren drei niedergelasse-
ne und vier Krankenhausärzte sowie ein Krankenhausapotheker. 

Die wissenschaftliche Bewertung des Einsatzes der Wirkstoffliste im Rahmen einer 
Diplomarbeit an der Universität zu Köln fiel positiv aus. Analysiert worden waren die 
Fälle von 226 Patienten einer kardiologischen Station im Zeitraum von September 
2006 bis Mai 2007. Es zeigte sich, dass durch die gemeinsame Aufstellung der Wirk-
stoffe im ambulanten Sektor Einsparungen erreicht werden konnten. 

HeiCare® - Sektorübergreifende Harmonisierung der Arzneimitteltherapie  
[12] [8] 

Unter dem Titel HeiCare® wurde eine gemeinschaftliche interdisziplinäre Plattform 
zwischen hausärztlich tätigen Ärzten und dem Universitätsklinikum Heidelberg ge-
plant, die die Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der sektorenübergrei-
fenden medizinischen Versorgung von Patienten zum Ziel hat. Das erste gemeinsa-
me Projekt war die sektorenübergreifende Harmonisierung der Arzneimitteltherapie 
zur Verbesserung der medikamentenbezogenen Kommunikation zwischen Arztpra-
xis, Krankenhaus und Patient. 

Die Ziele dieses Projektes waren: 

 eine stärkere Beachtung der Vorinformationen von Hausärzten bei stationären 
Umstellungen der Medikation, 

 eine Verbesserung und Erweiterung von Kommunikationsmöglichkeiten zwischen 
der Arztpraxis und dem Krankenhaus, 
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 eine elektronisch unterstützte Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Medi-
kationszusammenstellung, 

 eine vermehrte Einbindung der Patienten in Prozesse der medikamentösen The-
rapieplanung und Umsetzung, 

 eine Förderung von patientenzentrierter und motivierender Gesprächsführung in 
Beratungsgesprächen zum Thema Arzneimittel in der Hausarztpraxis, um die 
Umsetzung von Therapieempfehlungen zu verstärken. 

An dem Projekt nahmen 1003 Patienten mit einer chronischen Erkrankung aus 56 
hausärztlichen Praxen teil. Nach Aufnahme in das Projekt wurde die Medikation im 
elektronischen Arzneimittelinformationssystem AiDPraxis® gespeichert und im Hin-
blick auf die Verordnungsqualität überprüft und wenn notwendig optimiert. Im Zeit-
raum von Oktober 2005 bis März 2009 gab es 359 stationäre Aufnahmen in das Uni-
versitätsklinikum Heidelberg. Die Einweisungs- und Entlassmedikationen wurden in 
67 Fällen elektronisch über AiDKlinik® übermittelt. Die Zahl der Medikationsumstel-
lungen konnte im Vergleich zu den übrigen Fällen reduziert werden. 

High 5s-Projekt [13] 

Das High 5s-Projekt wurde 2006 von der World Health Organization (WHO) zur Ver-
besserung der Patientensicherheit initiiert. Die Bezeichnung des Projekts leitet sich 
von dessen Intention ab, die Patientensicherheit in fünf wesentlichen Bereichen in-
nerhalb von fünf Jahren nachhaltig zu verbessern und eine messbare Reduzierung 
unerwünschter Ereignisse in der Patientenversorgung zu erreichen. Dafür sollen 
standardisierte Handlungsempfehlungen, so genannte Standard Operating Protocols 
(SOP) in Krankenhäusern implementiert werden. Innerhalb der internationalen Lern-
gemeinschaft werden die SOP entwickelt und deren Einführung sowie Wirksamkeit 
evaluiert. Die Umsetzung des Projekts wird in Deutschland vom Bundesministerium 
für Gesundheit noch bis Ende des Jahres 2012 gefördert. 

Jedes SOP beschreibt über die standardisierte Handlungsempfehlung hinaus das 
zugrundeliegende Problem, die Evidenzgrundlage, potentielle Barrieren, mögliche 
unbeabsichtigte Folgen bei der Einführung und die Rolle der Patienten sowie deren 
Angehöriger. Die SOP werden in Deutschland schrittweise eingeführt und für jedes 
SOP mindestens zehn Projektkrankenhäuser angestrebt. Eines der einzuführenden 
SOP befasst sich mit der Sicherstellung der richtigen Medikation bei Übergängen im 
Behandlungsprozess (Medication Reconciliation). 
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5. Gesetzliche Regelungen 

Im Folgenden bieten wir Ihnen eine Übersicht zu jeweils geltenden gesetzlichen 
Grundlagen. Diese werden entsprechend der Checklisten aus Kapitel 3 genannt. Sie 
können auf die relevanten Paragraphen über die Links in den Fußnoten zugreifen. 

Im Rahmen der sektorenübergreifenden Versorgung ist der § 11 Abs. 4 SGB V (Leis-
tungsarten)2 relevant, welcher besagt, dass Versicherte Anspruch auf ein Versor-
gungsmanagement haben, insbesondere zur Lösung von Problemen beim Übergang 
in die verschiedenen Versorgungsbereiche. Die betroffenen Leistungserbringer sor-
gen für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten und übermitteln 
sich gegenseitig die erforderlichen Informationen. 

Dem Hausarzt obliegt nach § 73 (1) SGB V (Kassenärztliche Versorgung)3 neben 
der umfassenden ärztlichen Betreuung auch die Koordination der diagnostischen, 
therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen, die Zusammenführung und Doku-
mentation wesentlicher Behandlungsdaten sowie präventive und rehabilitative Maß-
nahmen und die Integration nicht-ärztliche

Checkliste Einweisung/Checkliste Stationäre Aufnahme 

Im Zusammenhang mit diesen Checklisten ist der § 39 SGB V (Krankenhausbehand-
lung)4 von Belang. Versicherte haben Anspruch auf eine vollstationäre Behandlung 
in einem zugelassenen Krankenhaus, wenn die Aufnahme nach Prüfung durch das 
Krankenhaus erforderlich ist, weil das Ziel der Behandlung nicht durch teilstationäre, 
vor- und nachstationäre oder ambulante Versorgung einschließlich häuslicher Kran-
kenpflege erreicht werden kann. Die Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung ist 
laut § 73 Abs. 4 SGB V (Kassenärztliche Versorgung)5 bei der Verordnung zu be-
gründen und vom Krankenhausarzt zu überprüfen (§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V6). In 
der Verordnung der Krankenhausbehandlung sind in den geeigneten Fällen auch die 
beiden nächsterreichbaren, für die vorgesehene Krankenhausbehandlung geeigne-
ten Krankenhäuser anzugeben. Bezüglich der Fahrkosten gibt § 60 SGB V (Fahrkos-
ten)7 vor, dass die Krankenkasse unter bestimmten Bedingungen die Kosten für 
Fahrten übernimmt, wenn sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkas-
se aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig sind. Ggf. bestehende Ver-
träge mit den Rechtsgrundlagen §§ 112 SGB V (Zweiseitige Verträge und Rahmen-
empfehlungen über Krankenhausbehandlung)8sind zu beachten.  

 
2 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__11.html [24.01.2012] 
3 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__73.html [20.02.2012] 
4 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__39.html [24.01.2012] 
5 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__73.html [24.01.2012] 
6 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__39.html [21.03.2012] 
7 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__60.html [24.01.2012] 
8 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__112.html [24.01.2012] 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__73.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__39.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__73.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__39.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__60.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__112.html
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Die oben genannten Regelungen des SGB V werden durch Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses konkretisiert. Die Richtlinien des Bundesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von Krankenhausbehandlung 
(Krankenhausbehandlungs-Richtlinien)9 geben beispielsweise an, dass eine statio-
näre Krankenhausbehandlung notwendig ist, wenn die Weiterbehandlung mit den 
Mitteln eines Krankenhauses medizinisch zwingend erfolgen muss und beschreiben 
unter anderem die Zusammenarbeit von Vertragsärzten und Krankenhäusern. Die 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Kran-
kenfahrten, Krankentransportleistungen und Rettungsfahrten nach § 92 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 12 SGB V (Krankentransport-Richtlinien)10 regeln die Verordnung von Kranken-
fahrten, Krankentransporten und Rettungsfahrten in der vertragsärztlichen Versor-
gung. Die Leistungen sind vom Vertragsarzt zu verordnen. 

Des Weiteren gelten die Regelungen der Bundesmantelverträge11, hier insbesondere 
§ 26 (Verordnung von Krankenhausbehandlung) BMV-Ä sowie § 13 Abs. 3 Satz 4 
EKV. Die Krankenhausbehandlung ist vom Vertragsarzt auf dem Muster 2 gemäß 
der Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung (Anlage 2 
BMV-Ä/EKV)12 zu verordnen. Ergänzende Hinweise sind den Erläuterungen zur Ver-
einbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung zu entnehmen, die 
beispielsweise die Kassenärztliche Bundesvereinigung neben anderen Rechtsquel-
len auf ihrer Webseite bereitstellt13. 

Checkliste Entlassungsvorbereitung/Checkliste Entlassungstag 

Im Rahmen der Krankenhausentlassung ist ebenfalls der § 39 SGB V (Kranken-
hausbehandlung)14 von Belang. Die Krankenhausbehandlung umfasst hiernach auch 
ein Entlassmanagement zur Lösung von Problemen beim Übergang in die ambulante 
Versorgung nach der Krankenhausbehandlung. Das Entlassmanagement und eine 
dazu erforderliche Übermittlung von Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vor-
heriger Information des Versicherten erfolgen. Ggf. bestehende Verträge mit den 
Rechtsgrundlagen §§ 112 SGB V (Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen 
über Krankenhausbehandlung)15 und 115 SGB V (Dreiseitige Verträge und Rah-
menempfehlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten)16 
sind zu beach

 
9 http://www.g-ba.de/downloads/62-492-2/RL-Khbehandlung-2003-03-24.pdf [28.10.2011] 
10 http://www.g-ba.de/downloads/62-492-74/RL-Khtransport-2004-12-21.pdf [28.10.2011] 
11 http://www.bvf.de/pdf/richtlinien/Bundesmantelvertrag_Aerzte_01012011.pdf [01.02.2012] 
12 http://www.kbv.de/rechtsquellen/2306.html [01.02.2012] 
13 http://www.kbv.de/vl/36193.html [01.02.2012] 
14 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__39.html [24.01.2012] 
15 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__112.html [24.01.2012] 
16 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__115.html [24.01.2012] 

http://www.g-ba.de/downloads/62-492-2/RL-Khbehandlung-2003-03-24.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/62-492-74/RL-Khtransport-2004-12-21.pdf
http://www.bvf.de/pdf/richtlinien/Bundesmantelvertrag_Aerzte_01012011.pdf
http://www.kbv.de/rechtsquellen/2306.html
http://www.kbv.de/vl/36193.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__39.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__112.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__115.html
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